Amtsgericht Schulungsstadt 7 Schulungsstadt, 13.02.2026

e-Aktendeckel

Eingangsdatum: 13.01.2026 Sachgebiet: 39 sonstiger Verfahrensgegen-
Anhangigkeitsdatum: 13.01.2026 stand

Verfahrensart: Klageverfahren Streitwert: 455,21 Euro

Verfahrensstatus: weggelegt

In dem Rechtsstreit

Sportverein Berlin e. V., vertreten durch d. Vorstand Max Raute, Martin-Luther-Strale 2,

10777 Berlin
- Klager -

gegen

Pia Hoch, FrankenstraRe 2, 10781 Berlin
vertreten durch die gesetzlichen Vertreter Inge Hoch und Paul Hoch

- Beklagte -

Termine:

Datum Terminsart Uhrzeit von Raum

Verfahrenserhebungs-Nr. 2 27 C 2/26



[27 C 2_26/Hauptakte/



Sportverein Berlin e. V. Berlin, xx.xx.20xx
Martin-Luther-Stralle 2

10777 Berlin Amtsgericht Schéneberg

Eing. xx.xx.20xx

KM ___ Akt.___ Anl.

Klage sch
des Sportverein Berlin e. V., vertreten durch den Vorstand Max Raute, - Klager -
Martin-Luther-Stral3e 2 in 10777 Berlin
gegen
das Kind Pia Hoch, gesetzlich vertreten durch den Vater Paul Hoch - Beklagte -

und die Mutter Inge Hoch, Frankenstrale 2 in 10781 Berlin,

wegen: Mitgliedsbeitragen

Namens und im Auftrag des Klagers erhebe ich Klage und werde beantragen, die Beklagte zu
verurteilen,
1. an den Klager 455,21 € nebst Zinsen in Hohe von 5 Prozentpunkten Uber dem

Basiszinssatz ab Rechtshangigkeit zu zahlen

Fir den Fall des schriftlichen Vorverfahrens wird beantragt,
bei Anerkenntnis entsprechend dem Anerkenntnis zu verurteilen, bei nicht
rechtzeitiger Anzeige der Verteidigungsabsicht durch Versaumnisurteil zu

entscheiden.

Begriindung:

Der Klager ist ein gemeinnitzig anerkannter Sportverein in Berlin-Schéneberg. Die am
31.05.20xx geborene Beklagte ist seit dem 01.05.20xx Mitglied des Klagers in der
Leichtathletikabteilung.

Beweis: Beitrittserklarung vom 21.04.20xx



Der Mitgliedsbeitrag ist nach der Satzung des Klagers halbjahrlich im Voraus zu zahlen. Die

Beklagte ist daher mit folgenden Beitragen in Verzug:

1. Halbjahr 20xx Beitrag 72,00 €
2. Halbjahr 20xx Beitrag 60,00 €
1. Halbjahr 20xx Beitrag 60,00 €
2. Halbjahr 20xx Beitrag 60,00 €
1. Halbjahr 20xx Beitrag 60,00 €
2. Halbjahr 20xx Beitrag 60,00 €
1. Halbjahr 20xx Beitrag 60,00 €
Rucklastschrift 1. HJ 20xx 8,11 €
Rucklastschrift 2. HJ 20xx 8,11 €
Summe 448, 22 €

Dem Klager war Lastschriftvollmacht erteilt worden. Der Lastschriftabbuchung fiir das 1. und
2. Halbjahr 20xx wurde jeweils widersprochen, so dass die Bank dem Klager hierfir Gebuhren

in Hohe von 8,11 € abbuchte. Auch diesen Betrag kann der Klager aus Verzug verlangen.

Da die Mahnung des Klagers vom 07.07.20xx wegen des nicht mitgeteilten Umzugs von der
Martin-Luther-Straf3e zur heutigen Beklagtenanschrift mit dem Vermerk ,verzogen/ unbekannt*

zurlckkam, erfolgte eine Anfrage beim Landeseinwohneramt in Héhe von 5,34 €.

Beweis: Registerauskunft vom 15.09.20xx

Die weiteren Mahnungen vom 07.11.20xx und 01.12.20xx blieben ebenfalls erfolglos. Fur die

Mahnungen wandte der Klager mindestens 3 x 0,55 €, zusammen 1,65 € fiir Porto etc. auf.

Der Vater der Beklagten rief daraufhin am 21.12.20xx den Sportverein an, wies auf seine
wirtschaftliche Situation hin und bat um Nachlass und Ratenzahlung. Daraufhin wurde ihm die
Zahlung von 11. Raten ab Januar 20xx in H6he von jeweils 20,00 € angeboten, wenn die
Zahlungen jeweils bis zum Monatsanfang eingingen. Dem stimmte der Vater zu. Zahlungen

sind bislang, trotz Fristverlangerung durch Schreiben vom 10.02.20xx nicht eingegangen.

Mit freundlichen GrifRen

Max Raute
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27 C 2/26

Verfligung

In Sachen

Sportverein Berlin e. V. ./. Hoch, P.

2.1.

2.2.

Aufforderungen, Anordnungen und Hinweise
Es wird ein schriftliches Vorverfahren durchgefuhrt.
An die beklagte Partei ergehen gemaR § 276 ZPO folgende Aufforderungen:

Die beklagte Partei hat die Absicht der Verteidigung binnen einer
Notfrist von zwei Wochen

ab Zustellung der Klageschrift schriftlich anzuzeigen.

Belehrungen:

Die Frist kann nicht verlangert werden und ist nur dann gewahrt, wenn die Anzeige inner-
halb der Frist bei Gericht eingeht. Geht sie nicht innerhalb der Frist ein, kann dies zu ei-
nem Verlust des Prozesses fuhren. Das Gericht kann auf Antrag der Gegenpartei ein Ver-
saumnisurteil erlassen (§ 331 ZPO); in diesem Fall hat die sdumige Partei auch die Ge-
richtskosten und die notwendigen Auslagen der Gegenseite zu tragen (§ 91 ZPO). Aus
dem Versaumnisurteil kann der Gegner der sdumigen Partei gegen diese die Zwangsvoll-
streckung betreiben (§ 708 Nr. 2 ZPO).

Erklart die Beklagtenpartei, dass sie den Klageanspruch ganz oder teilweise anerkenne,
so wird sie ohne mundliche Verhandlung dem Anerkenntnis gemaf verurteilt werden; bei ei-
nem vollstandigen Anerkenntnis wirden nicht drei Gerichtsgeblhren, sondern nur eine Ge-
richtsgebuhr anfallen.

Sie hat auf das Klagevorbringen innerhalb von
zwei Wochen

nach Ablauf der oben genannten Notfrist schriftlich zu erwidern, wenn sie sich gegen die
Klage verteidigen will.

Belehrung gemaR §§ 277 Abs. 2, 296 Absitze 1 und 3 ZPO:

Die Frist ist nur dann gewahrt, wenn die Erwiderung vor Ablauf der Frist bei Gericht ein-
geht. Die beklagte Partei kann sich nur bis zum Ablauf dieser Frist gegen den Klagean-
spruch verteidigen und zum Beispiel Einreden und Einwendungen, Beweisangebote und
Beweiseinreden vorbringen. Wird die Frist versdumt, ist jegliche Verteidigung abgeschnit-
ten und in dem Prozess wird nur auf der Grundlage des klagerischen Sachvortrags ent-
schieden werden. Die Klageerwiderung, die erst nach Ablauf der gesetzten Frist, also ver-
spatet, eingeht, wird nur zugelassen, wenn sich dadurch der Rechtsstreit nicht verzogert
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oder wenn die Partei die Verspatung gentgend entschuldigt. Verspatete verzichtbare Ri-
gen, die die Zulassigkeit der Klage betreffen, kbnnen nur bei geniigender Entschuldigung
der Verspatung zugelassen werden.

Der Prozess kann also allein wegen einer Fristversaumnis verloren werden.

Die oben gesetzte Frist kann ausnahmsweise auf Antrag bei Vorliegen erheblicher Grinde
verlangert werden. Der schriftliche Antrag auf Fristverlangerung muss vor Fristablauf bei
Gericht eingehen. Die beklagte Partei kann ihre Erklarung auch zu Protokoll der Geschafts-
stelle des Gerichts abgeben. Falls dies bei einem anderen Amtsgericht geschieht, muss
das Protokoll innerhalb der Frist beim Prozessgericht eingehen.

Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt ist nicht vorgeschrieben.
GemaR § 273 ZPO wird angeordnet:
Dem Klager wird aufgegeben, binnen 14 Tagen die Unterlagen ... einzureichen.

Wichtiger Hinweis fiir die Klagepartei:

Das Gericht hat Sie aufgefordert, Ihren Klageanspruch durch weitere Erlauterungen oder
Vorlage von Beweismitteln aufzuklaren. |hr Schriftsatz muss alles enthalten, was Sie zur
Durchsetzung Ihres Anspruchs vorbringen kdnnen und spatestens am letzten Tag der da-
flr gesetzten Frist beim Gericht eingehen. Wenn Sie der Aufforderung nicht fristgerecht
nachkommen und keinen wichtigen Grund zur Entschuldigung daflr vorbringen, ist Ihnen
im Allgemeinen jede weitere Durchsetzung lhres geltend gemachten Anspruchs abge-
schnitten. Sie laufen damit Gefahr, allein wegen dieser Fristversaumnis den Prozess zu
verlieren.

Wiedervorlage 1 Woche nach Fristablauf

Richter_Schulungsstadt_7
Richterin am Amtsgericht
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Erledigungsvermerk
Beteiligt Anz. Dokumentenart Beifligen Zustellart Datum
Unterschrift

Klager: Sportver-| 1 Beglaubigte Ab- zustellen (Post-
ein Berline. V. schrift der Verfi- zustellungsauf-

gung Ziff. | trag)
gesetzliche Ver- | 1 Beglaubigte Ab- Klageschrift zustellen (Post-
treterin der Be- schrift der Verfii- zustellungsauf-
klagten: Inge gung Ziff. | trag)
Hoch
gesetzlicher Ver- | 1 Beglaubigte Ab- Klageschrift zustellen (Post-
treter der Be- schrift der Verfii- zustellungsauf- [ngx
klagten: Paul gung Ziff. | trag) =
Hoch

13.02.2026, AG7_Dozent, JSekr’in

Sch




Zu4

C 2/26 Y,

Sportverein Berlin e. V.

v. d. d. Vorstand Max Raute
Martin-Luther-Stral3e 2
10777 Berlin

Amtsgericht Schoneberg
Grunewaldstralle 66/67
10823 Berlin


Katja Dittrich
X


X X X X X X

Foter 7257

Peter Post

Zu4




Zu4

C 2/26 Y,

Frau
Inge Hoch

Frankenstrale 2
10781 Berlin

Amtsgericht Schoneberg
Grunewaldstralle 66/67
10823 Berlin


Katja Dittrich
X


X X X X X X

Foter 7257

Peter Post

Zu4




C 2/26 Y,

Herrn
Paul Hoch

Frankenstrale 2
10781 Berlin

Amtsgericht Schoneberg
Grunewaldstralle 66/67
10823 Berlin

Zu4



Katja Dittrich
X


X X X X X X

Foter 7257

Peter Post

Zu4
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Amtsgericht Schulungsstadt 7

Az.: 27 C 2/26

Im Namen des Volkes

Versaumnisurteil

In dem Rechtsstreit

Sportverein Berlin e. V., vertreten durch d. Vorstand Max Raute, Martin-Luther-Strale 2,
10777 Berlin
- Klager -

gegen
Pia Hoch, FrankenstralRe 2, 10781 Berlin

vertreten durch die gesetzlichen Vertreter Inge Hoch und Paul Hoch
- Beklagte -

hat das Amtsgericht Schulungsstadt 7 durch die Richterin am Amtsgericht
Richter_Schulungsstadt_7 am 13.02.2026 ohne mundliche Verhandlung gemaR® § 331 Abs. 3
ZPO fur Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klager 455,21 € nebst Zinsen hieraus in Hohe von

5 Prozentpunkten Gber dem Basiszinssatz seit xx.xx.20xx zu zahlen.
2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.
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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung steht der Beklagten der Einspruch zu. Der Einspruch kann binnen einer Notfrist von
zwei Wochen bei dem

Amtsgericht Schulungsstadt 7
SchulstralRe 27
15645 Schulungsstadt

eingelegt werden.
Die Frist beginnt mit der Zustellung des Urteils.

Der Einspruch ist schriftlich einzulegen oder durch Erklarung zu Protokoll der Geschéaftsstelle des genannten
Gerichts. Er kann auch vor der Geschaftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklart werden; die Frist ist
jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem genannten Gericht eingeht. Eine anwaltliche Mit-
wirkung ist nicht vorgeschrieben.

Die Einspruchsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das der Einspruch gerichtet wird, und die Er-
klarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Einspruch eingelegt werde. Soll das Urteil nur zum Teil angefoch-
ten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen.

In der Einspruchsschrift, jedenfalls aber innerhalb der Einspruchsfrist, hat die Partei ihre Angriffs- und Vertei-
digungsmittel (z.B. Einreden und Einwendungen gegen den gegnerischen Anspruch, Beweisangebote und
Beweiseinreden) mitzuteilen. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass es duflerst wichtig ist, die An-
griffs- und Verteidigungsmittel innerhalb der Einspruchsfrist vorzubringen. Wird die Frist versdumt, besteht die
Gefahr, dass der Partei jegliche Verteidigung abgeschnitten und in dem Prozess nur auf Grundlage des geg-
nerischen Sachvortrags entschieden wird. Ein verspatetes Vorbringen wird vom Gericht nur zugelassen, wenn
sich dadurch der Rechtsstreit nicht verzégert oder wenn die Partei die Verspatung genugend entschuldigt.
Verspatete verzichtbare Rugen, die die Zulassigkeit der Klage betreffen, kénnen nur bei gentigender Ent-
schuldigung der Verspatung zugelassen werden.

Der Prozess kann also allein wegen der Versdaumung der Frist zur Mitteilung der Angriffs- und Ver-
teidigungsmittel verloren werden.

Erscheint die Frist fur die Mitteilung von Angriffs- und Verteidigungsmitteln (nicht fir den Einspruch selbst)
als zu kurz, kann vor ihrem Ablauf eine Verlangerung beantragt werden. Die Frist kann nur verlangert werden,
wenn dadurch der Rechtsstreit nicht verzégert wird oder wenn erhebliche Griinde dargelegt werden.

Rechtsbehelfe konnen auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail gentigt
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwaltin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behorde oder durch eine juris-
tische Person des o6ffentlichen Rechts einschliellich der von ihr zur Erfiillung ihrer 6ffentlichen Aufgaben ge-
bildeten Zusammenschlisse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei
denn, dass dies aus technischen Griinden voriibergehend nicht mdglich ist. In diesem Fall bleibt die Uber-
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulassig, wobei die voriibergehende Unmoglichkeit bei der Er-
satzeinreichung oder unverzuglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente missen
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Ubermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt GUbermittelt werden:

- auf einem sicheren Ubermittlungsweg oder

- an das fir den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-
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tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Ubermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung Uber die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und (iber das be-
sondere elektronische Behdrdenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

Richter_Schulungsstadt_7
Richterin am Amtsgericht



u’v

Amtsgericht Schulungsstadt 7 Schulungsstadt 7, 13.02.2026

27 C 2/26

Vermerk zum untrennbaren Verbinden

Folgende Dokumente wurden untrennbar miteinander verbunden:
- URT_13 02_2026_Versaeumnisurteil.pdf/URT xx.xx.20xx VU
- Schnelltext vom 13.02.2026.pdf/groRes Préasentat
- Schnelltext vom 13.02.2026.pdf/Zustellvermerk

AG7_Dozent
Urkundsbeamter/in der Geschéftsstelle
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Vermerk:

Zum Dokument:
URT xx.xx.20xx VU (URT_13_02_2026 Versaeumnisurteil.pdf)

Zur Geschaftsstelle gelangt am xx.xx.20xx, xx:xx Uhr

AG7_Dozent
Urkundsbeamter/in der Geschéaftsstelle
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Vermerk:

Zum Dokument:
URT xx.xx.20xx VU (URT_13_02_2026 Versaeumnisurteil.pdf)

Zugestellt an

Klagepartei am xx.xx.20xx

Beklagtenpartei am xx.xX.20xx

AG7_Dozent
Urkundsbeamter/in der Geschaftsstelle
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Erledigungsvermerk

Zu’

Beteiligt

Anz. Dokumentenart

Beifligen

Zustellart

Datum
Unterschrift

Klager: Sportver-
ein Berline. V.

1 Beglaubigte Ab-
schrift des Urteils
vom 13.02.2026

zustellen (Post-
zustellungsauf-
trag)

gesetzliche Ver-
treterin der Be-
klagten: Inge
Hoch

1 Beglaubigte Ab-
schrift des Urteils
vom 13.02.2026

zustellen (Post-
zustellungsauf-
trag)

gesetzlicher Ver-
treter der Be-
klagten: Paul
Hoch

1 Beglaubigte Ab-
schrift des Urteils
vom 13.02.2026

zustellen (Post-
zustellungsauf-
trag)

BXa

4 N

13.02.2026, AG7_Dozent, JSekr’in

Sch
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Sportverein Berlin e. V.

v. d. d. Vorstand Max Raute
Martin-Luther-Stral3e 2
10777 Berlin

Amtsgericht Schoneberg
Grunewaldstralle 66/67
10823 Berlin


Katja Dittrich
X


X X X X X X

Foter 7257

Peter Post

Zu’




Zu’

C 2/26 VU

Frau
Inge Hoch

Frankenstrale 2
10781 Berlin

Amtsgericht Schoneberg
Grunewaldstralle 66/67
10823 Berlin


Katja Dittrich
X


X X X X X X

Foter 7257

Peter Post

Zu’
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Herrn
Paul Hoch

Frankenstrale 2
10781 Berlin

Amtsgericht Schoneberg
Grunewaldstralle 66/67
10823 Berlin

Zu’



Katja Dittrich
X


X X X X X X

Foter 7257

Peter Post

Zu’




Sportverein Berlin e. V. Berlin, xx.xx.20xx
Martin-Luther-Stralle 2

10777 Berlin Amtsgericht Schéneberg

Eing. xx.xx.20xx

KM ___ Akt.___ Anl.

Sch

In dem Rechtsstreit
Sportverein Berlin e. V. ./. Hoch
AZ: C 2/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

es wird beantragt, die Kosten des Rechtsstreits gegen die Beklagtenseite zzgl. Gerichtskosten
mit 5%-Punkten Uber dem Basiszinssatz ab Eingang dieses Antrages wie folgt festzusetzen,
eine vollstreckbare Ausfertigung hierher zu Ubersenden und nicht verbrauchte Gerichtskosten

zu erstatten: Geschaftswert: 455,21 €

Gerichtskosten 120,00 €

Gesamtsumme: 120,00 €

Mit freundlichen GrifRen

Max Raute
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Verfligung

1. Anforderung Stellungnahme fertigen:

Schulungsstadt, 13.02.2026

die Gegenpartei teilt mit dem beigefluigten Schreiben vom 13.02.2026 die Héhe ihrer Verfahrens-
kosten mit und beantragt deren Festsetzung.

Das Schreiben wird Ihnen mit der Bitte um Kenntnis- und ggf. Stellungnahme

innerhalb von 2 Wochen

ab Erhalt dieses Schreibens Uibersandt.

Beteiligt Anz. Dokumentenart Beifligen Zustellart Datum
Unterschrift

gesetzliche Ver- | 1 Original d. Anforde- |Kostenfestset- | formlos

treterin der Be- rung Stellungnahme |Zungsantrag

klagten: Inge

Hoch

gesetzlicher Ver- | 1 Original d. Anforde- | Kostenfestset- | formlos

treter der Be- rung Stellungnahme |Zungsantrag

klagten: Paul

Hoch

Mit Zusatz an:
Inge Hoch Zahlungen leisten Sie bitte direkt an die Gegenpartei. Das Gericht ist
zur Entgegennahme nicht befugt.
Paul Hoch Zahlungen leisten Sie bitte direkt an die Gegenpartei. Das Gericht ist

zur Entgegennahme nicht befugt.

2. Wiedervorlage mit Eingang, sp. 3 Wochen

Rechtspfleger_Schulungsstadt_7

Rechtspfleger

Zu 1. gef.+ab
AG7_Dozent
Justizsekretarin
Datum: xx.xx.20xXx
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Kostenfestsetzungsbeschluss

In dem Rechtsstreit

Sportverein Berlin e. V., vertreten durch d. Vorstand Max Raute, Martin-Luther-Strale 2,
10777 Berlin
- Klager -

gegen

Pia Hoch, FrankenstralRe 2, 10781 Berlin
vertreten durch die gesetzlichen Vertreter Inge Hoch und Paul Hoch
- Beklagte -

hat das Amtsgericht Schulungsstadt 7 durch den Rechtspfleger
Rechtspfleger_Schulungsstadt_7 am 13.02.2026 beschlossen:

Die von der Beklagtenpartei an die Klagepartei gem. § 104 ZPO nach dem vorlaufig voll-
streckbaren Versaumnisurteil des Amtsgerichts Schulungsstadt 7 vom 08.02.2026 zu erstatten-

den Kosten werden auf

120,00 €

(in Worten: einhundertzwanzig Euro)

nebst Zinsen in Héhe von 5 %-Punkten Uber dem Basiszinssatz gem. § 247 BGB hieraus seit

13.02.2026 festgesetzt.

10
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Grunde:

Die Berechnung des beantragten Betrages ist gebUhrenrechtlich nicht zu beanstanden.

Die Kosten sind notwendigerweise entstanden und daher von der Gegenseite zu erstatten.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann entweder das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde (im Folgenden: Be-
schwerde) oder der Rechtsbehelf der Erinnerung eingelegt werden.

Beschwerde:
Die Beschwerde ist nur zulassig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 300 Euro Ubersteigt.
Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen bei dem
Amtsgericht Schulungsstadt 7
Schulstral’e 27
15645 Schulungsstadt
oder bei dem
Landgericht Schulungsstadt 7
Schulstralle 27
15645 Schulungsstadt
einzulegen.

Erinnerung:

Wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 300 Euro nicht Ubersteigt, kann der Rechtsbehelf der Erinne-
rung eingelegt werden.

Die Erinnerung ist binnen einer Frist von zwei Wochen bei dem

Amtsgericht Schulungsstadt 7
Schulstralle 27
15645 Schulungsstadt

einzulegen.

Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung, spatestens mit dem Ablauf von fiinf Monaten nach der
Verkundung der Entscheidung.

Die Beschwerde beziehungsweise die Erinnerung ist schriftlich einzulegen oder durch Erklarung zu Protokoll
der Geschéftsstelle eines der genannten Gerichte. Sie kann auch vor der Geschéftsstelle jedes Amtsgerichts
zu Protokoll erklart werden; die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei einem der
oben genannten Gerichte eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Die Beschwerdeschrift beziehungsweise die Erinnerungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen
Entscheidung sowie die Erklarung enthalten, dass Beschwerde beziehungsweise Erinnerung gegen diese
Entscheidung eingelegt werde.

11
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Rechtsbehelfe kénnen auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail gentigt
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwaltin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behorde oder durch eine juris-
tische Person des o6ffentlichen Rechts einschliellich der von ihr zur Erfiillung ihrer 6ffentlichen Aufgaben ge-
bildeten Zusammenschlisse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei
denn, dass dies aus technischen Griinden voriibergehend nicht mdglich ist. In diesem Fall bleibt die Uber-
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulassig, wobei die voriibergehende Unmoglichkeit bei der Er-
satzeinreichung oder unverzuglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente missen
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Ubermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt GUbermittelt werden:
- auf einem sicheren Ubermittlungsweg oder
- an das fir den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-
tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Ubermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung Uber die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und (iber das be-
sondere elektronische Behdrdenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

Rechtspfleger_Schulungsstadt_7
Rechtspfleger

12




Amtsgericht Schulungsstadt 7 Schulungsstadt 7, 13.02.2026

27 C 2/26

Vermerk zum untrennbaren Verbinden

Folgende Dokumente wurden untrennbar miteinander verbunden:

- FEST_13 02_2026 Beschluss_104 ZPO.pdf/FEST xx.xx.20xx Beschluss 104
ZPO

- Schnelltext vom 13.02.2026.pdf/Zustellvermerk

- Schnelltext vom 13.02.2026.pdf/VERM Vollstr. Ausfertigung

AG7_Dozent
Urkundsbeamter/in der Geschéaftsstelle

Zu 12




Zu 12

Amtsgericht Schulungsstadt 7 Berlin, 13.02.2026

27 C 2/26

Vermerk:

Zum Dokument:
FEST xx.xx.20xx Beschluss 104 ZPO (FEST_13 02 2026 Beschluss_104_ZPO.pdf)

Zugestellt an
Klagepartei am -
Beklagtenpartei am xx.xX.20xx

AG7_Dozent
Urkundsbeamter/in der Geschaftsstelle



Zu 12

Amtsgericht Schulungsstadt 7 Berlin, 13.02.2026

27 C 2/26

Vermerk:

Zum Dokument:
FEST xx.xx.20xx Beschluss 104 ZPO (FEST_13 02 2026 Beschluss_104_ZPO.pdf)

Vollstreckbare Ausfertigung erteilt an Klagepartei am xx.xx.20xx

AG7_Dozent
Urkundsbeamter/in der Geschéaftsstelle



Amtsgericht Schulungsstadt 7 Schulungsstadt, 13.02.2026

27 C 2/26

Verfliigung

1. Eine beglaubigte Abschrift des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 13.02.2026 hinaus-
geben an:

gesetzliche Vertreterin der Beklagten: Inge Hoch zustellen (Postzustellungsauf-

trag)
gesetzlicher Vertreter der Beklagten: Paul Hoch zustellen (Postzustellungsauf-
trag)
2. Nach Zustellung des Beschlusses bitte prufen, ob vollstreckbare Ausfertigung zu erteilen

ist.

Rechtspfleger_Schulungsstadt_7
Rechtspfleger

Zu 12




Zu 12

27 C 2/26
Erledigungsvermerk
Beteiligt Anz. Dokumentenart Beifligen Zustellart Datum
Unterschrift

gesetzliche Ver- | 1 Beglaubigte Ab- zustellen (Post-
treterin der Be- schrift des Kosten- zustellungsauf-
klagten: Inge festsetzungsbe- trag)
Hoch schlusses vom

13.02.2026
gesetzlicher Ver- | 1 Beglaubigte Ab- zustellen (Post-
treter der Be- schrift des Kosten- zustellungsauf-
klagten: Paul festsetzungsbe- trag)
Hoch schlusses vom

13.02.2026

13.02.2026, AG7_Dozent, JSekr’in

Sch




[ Zustellungsurkunde

==

Zu_f!.2

1.1 Aktenzeichen 1.2  Ggf. weitere Kennz. Weltersanden irnarhalbdes
> C 2/26 KFB 1.5 Bezirks des Amtsgerichts
_— 1.6 Bezirks des Landgerichts
1.7 |y Inlands
1.3 Adressat
Bei der Zustellung zu beachtende Vermerke s
1.8 Ersatzzustellung ausgeschlossen
Frau 1.9 Keine Ersatzzustellung an:
Inge Hoch
Frankenstralle 2
10781 Berlin 1.10 | | Nicht durch Niederlegung zustellen
1.11 Mit Angabe der Uhrzeit zustellen
14 Bei erfolglosem Zustellversuch: Vermerk liber den Grund der Nichtzustellung
1.4.1 Adressat unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln
1.4.2 Adressat verzogen nach:

Strafle und Hausnummer

Postleitzahl, Ort

1.4.3
14.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

Weitersendung nicht méglich
Empféanger unbekannt verzogen

Anderer Grund:

Datum

Unterschrift

Postunternehmen/Behdrde:

Zustellungsurkunde/Zustellungsaufirag
zuriick an Absender

Amtsgericht Schoneberg
Grunewaldstralle 66/67
10823 Berlin

180507/87654321

S

Weitersendung nicht verlangt

PIN MAIL AG

|

911-013-000


Katja Dittrich
X


Das mit umseitiger Anschrift und Aktenzeichen versehene Schriftstiick (verschlossener Umschlag) habe ich in meiner Eigenschaft als

2

Ts

4.1
4.2

5.1
5.2

53

6.1
6.2
6.3

i

8.1
8.2

101
10.2

12.1
12.2
12.3

13

Postbediensteter Justizbediensteter Gerichtsvolizieher

tibergeben, und zwar (4.7 bis 8.3)

unter der Zustellanschrift (siehe 1.3)

an folgendem Ort: Strafle, Hausnummer

(soweit von 1.3
abweichend)
Postieitzahl, Ort

- dem Adressaten (1.3) persénlich.

- einem Vertretungsberechtigten 5.4 Herrn/Frau (Name, Vorname)
(gesetzlichen Vertreter/Leiter): >
- dem durch schriftliche Vollmacht aus-
gewiesenen rechtsgeschaéftlichen Vertreter: >
, weil ich den Adressaten (1.3)/Vertretungsberechtigten in der Wohnung nicht erreicht habe, dort
- einem erwachsenen Familienangehérigen: ’ 6.4 Herm, Frau (Name, Vorname)
- einer in der Familie beschéftigten Person: ’

- einem erwachsenen sténdigen Mitbewohner: >

7.2 Herm, Frau (Name, Vorname
, weil ich den Adressaten (1.3)/Vertretungs- e )

berechtigten in dem Geschaftsraum nicht
erreicht habe, einem dort Beschaftigten:

, weil ich den Adressaten (1.3)/Vertretungsberechtigten in der Gemeinschaftseinrichtung nicht erreicht habe, dort

b 8.3 Herrn, Frau (Name, Vorname)
dem Leiter der Einrichtung:

einem zum Empfang erméachtigten Vertreter: >

zu iibergeben versucht. (70.7 bis 12.3)

Behdrdenbedi

=

Weil die Ubergabe des Schriftstiicks in der Wohnung/in dem Geschéftsraum nicht méglich war, habe ich das Schriftstiick in den

- zur Wohnung
- zum Geschaftsraum

gehorenden Briefkasten oder in eine dhnliche Vorrichtung eingelegt.

Weil auch die Einlegung in einen Briefkasten oder in eine dhnliche Vorrichtung (70.7, 10.2)/die Ersatzzustellung in der Gemein-
schaftseinrichtung (8.1 bis 8.3) nicht méglich war, wird das Schriftstiick bei der hierflr bestimmten Stelle niedergelegt, und zwar in

11.1.1 Niederiegungsstelle

11.1.2 StraBe, Hausnummer

11.1.3 Postleitzahl, Ort

Die schriftliche Mitteilung tber die Niederlegung habe ich
- in der bei gewdhnlichen Briefen tiblichen Weise abgegeben, ndmlich (Art der Abgabe):

— an der Tir zur Wohnung/zum Geschéftsraum/zur Gemeinschaftseinrichtung angeheftet.

Weil die Annahme der Zustellung durch Name, Vorname: Beziehung zum Adressaten:

verweigert wurde, habe ich das Schriftstiick

- in der Wohnung/dem zur Wohnung gehotrenden Briefkasten oder in einer dhnlichen Vorrichtung zuriickgelassen.

- in dem Geschéftsraum/dem zum Geschéftsraum gehérenden Briefkasten oder in einer dhnlichen Vorrichtung zurlickgelassen.

- an den Absender zuriickgeschickt, da keine Wohnung oder kein Geschéftsraum vorhanden ist.

Den Tag der Zustellung - ggf. mit Uhrzeit — habe ich auf dem Umschlag des Schriftstiicks vermerkt.

13.1 Datum 13.2 ggf. Uhrzeit 13.3 Unterschrift des Zustellers
X X X X X X

Foter Fos7

13.4 Postunternehmen/Behdrde

PIN MAIL AG 13.5 Name, Vorname des Zustellers (in Druckbuchstaben)

Peter Post



C 2/26 KFB

Herrn
Paul Hoch

Frankenstrale 2
10781 Berlin

Amtsgericht Schoneberg
Grunewaldstralle 66/67
10823 Berlin

Zu 12



Katja Dittrich
X


X X X X X X

Foter 7257

Peter Post

Zu 12




27 C 2/26

Erledigungsvermerk

Zu 12

Beteiligt

Anz. Dokumentenart

Beifligen

Zustellart

Datum
Unterschrift

Klager: Sportver-
ein Berline. V.

1 Vollstreckbare Ausfer-

tigung des Kosten-
festsetzungsbe-
schlusses vom
13.02.2026

formlos

13.02.2026, AG7_Dozent, JSekr’in

Sch




Amtsgericht Schulungsstadt 7

27 C 2/26

Verfliigung:

Zum Dokument:
KL xx.xx.20xx Klageschrift (Klageschrift_2_26.pdf)

1. Vermerk: Kosten gedeckt, siehe SKR (bis Seite 12)
2. Weglegen (2031)

AG7_Dozent
Justizsekretarin

Berlin, 13.02.2026

13
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Amtsgericht Schulungsstadt 7

Aktenzeichen:
Kurzrubrum:

Abrechnungsname:

27 C 2/26

Sportverein Berlin e. V. ./. Hoch, P. wg. Forderung
F Vorschussanforderung (Anforderung durch KEJ) 13.02.2026

Diese Abrechnung ist abschlielRend freigegeben worden. Sie bedarf keiner Zweitfreigabe.

Tatbest. |Langtext Faktor/ |Wert Betrag Status Dz* |DG**
Anzahl ((EUR) (EUR) Bemerkung
1210 Verfahren im Allge- 3,0 455,21 120,00 | aktiv nein |[nein
meinen (KV-GKG GKG ab
1210) 01.06.2025

* DZ = Direktzuweisung des Tatbestandes

Gesamtbetrag:

120,00

** DG = bei dem Tatbestand handelt es sich um durchlaufendes Geld

Status:

Kostenschuldner:

Endbetrag:

Kasseninformationen

Rechnungsnummer:
Weitere Kostenschuldner:
Zahlungsanzeige:

Anteil am zu verteilenden Betrag 1/1:

Einforderungsart/Datensatzkennung:

Klager Sportverein Berlin e. V.
Martin-Luther-Strale 2, 10777 Berlin, D
120,00
120,00

FV 31 Kostennachricht - Kasse -
Erstfreigabe am 13.02.2026 durch AG7_Dozent,

JSekr’in

843320002662
nicht vorhanden

angefordert

Erstfreigabe am 13.02.2026

AG7_Dozent, JSekr’in

Kostenbeamtin

S

Ausdruck durch: AG7_Dozent, JSekr’in
Datum Ausdruck: 13.02.2026 06:19:29 Uhr

Zweitfreigabe NICHT ERFORDERLICH

Verfligung

1. Kosten gedeckt mit ZA Kosten BI. 2
2. Frau Richterin
XX.XX.20xXx, Schmidt




= = Wenn der Betrag zum Soll steht, bitte diese Zah-
KOStenel nZIeh u ngSStel Ie lungsanzeige sofort an die Kosteneinziehungsstelle

= der Justiz zurlickgeben unter Angabe der Sollbuch-
der Justiz nummer

Als Datum ist der Tag der Buchung angegeben.
XX.XX.20xX Den Einzahlungstag teilt die Kosteneinziehungsstelle
Sch der Justiz nur auf besondere Ruickfrage mit.

Maschinell hergestellte Zahlungsanzeigen bedirfen
keiner Unterschrift.

Amtsgericht Schoneberg
Zahlungsanzeige
tiber die Einzahlung von Gebiihren und Strafen
Datum Einzahlerangaben ‘ \éVEEl_(";_ ‘ EGSTA-Nr. ‘ Eatgg
xx.xx.2026  Sportverein Berlin e. V.
C 2/26 SB | 52145874
Sportverein Berlin e. V. ./. Hoch 120,00

erfordert Kosten BI. 1




Amtsgericht Schulungsstadt 7
Aktenzeichen:
Kurzrubrum:
Abrechnungsname:

27 C 2/26
Sportverein Berlin e. V. ./. Hoch, P. wg. Forderung
F Schlusskostenrechnung 13.02.2026

Diese Abrechnung ist abschliel’end freigegeben worden. Sie bedarf keiner Zweitfreigabe.

Tatbest. |Langtext Faktor/ |Wert Betrag Status Dz* |DG**
Anzahl ((EUR) (EUR) Bemerkung
1210 Verfahren im Allge- 3,0 455,21 120,00 | aktiv nein |[nein
meinen (KV-GKG GKG ab
1210) 01.06.2025

* DZ = Direktzuweisung des Tatbestandes

Gesamtbetrag:

** DG = bei dem Tatbestand handelt es sich um durchlaufendes Geld

120,00

Kostenschuldner:

Anteil am zu verteilenden Betrag 0/0:
- Zahlungen / Sollstellungen:
= Uberschuss:
+ Verrechnung:
auf den Restbetrag d. Bekl Pia Hoch
Endbetrag:

Kasseninformationen
Einforderungsart/Datensatzkennung:
Status:

Klager Sportverein Berlin e. V.
Martin-Luther-Stral3e 2, 10777 Berlin

0,00

120,00

-120,00

120,00

0,00

----- keine Ubermittlung

Erstfreigabe am 13.02.2026 durch AG7_Dozent,
JSekr’in

Kostenschuldner:

Anteil am zu verteilenden Betrag 1/1:
- Verrechnung:

Berline. V.
Endbetrag:

Kasseninformationen
Einforderungsart/Datensatzkennung:
Status:

von dem Uberschuss d. Kl Sportverein

Beklagte Pia Hoch

FrankenstralRe 2, 10781 Berlin
120,00
120,00

0,00

----- keine Ubermittlung

Erstfreigabe am 13.02.2026 durch AG7_Dozent,
JSekrin

Ausdruck durch: AG7_Dozent, JSekr’in
Datum Ausdruck: 13.02.2026 10:41:22 Uhr

T (2)



27 C 2/26

Erstfreigabe am 13.02.2026

AG7_Dozent, JSekr’in
Kostenbeamtin

Ausdruck durch: AG7_Dozent, JSekr’in
Datum Ausdruck: 13.02.2026 10:41:22 Uhr

Zweitfreigabe NICHT ERFORDERLICH

2 (2)



	Amtsgericht SchönebergGrunewaldstraße 66/6710823 Berlin
	[—
	Amtsgericht SchönebergGrunewaldstraße 66/6710823 Berlin
	Zustellungsurkunde
	Amtsgericht SchönebergGrunewaldstraße 66/6710823 Berlin
	Peter Post
	Peter Post
	Amtsgericht SchönebergGrunewaldstraße 66/6710823 Berlin
	Amtsgericht SchönebergGrunewaldstraße 66/6710823 Berlin
	[—
	Zustellungsurkunde
	Amtsgericht SchönebergGrunewaldstraße 66/6710823 Berlin
	Peter Post
	Peter Post
	Amtsgericht SchönebergGrunewaldstraße 66/6710823 Berlin
	Amtsgericht SchönebergGrunewaldstraße 66/6710823 Berlin



